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Datenschutzinformation  

der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA)  

beim Handeln als öffentliche Stelle 

Mit den nachfolgenden Informationen gibt Ihnen die BImA einen Überblick über die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten durch uns und Ihre Rechte als natürliche Person aus dem Daten-
schutzrecht. Welche Daten im Einzelnen erhoben, verarbeitet und in welcher Weise genutzt wer-
den, richtet sich maßgeblich nach den jeweils beantragten bzw. durchzuführenden Aufgaben, die 
die BImA als öffentliche Stelle wahrnimmt. 

Die erforderlichen personenbezogenen Daten werden erhoben, wenn 

 Sie mit der BImA in Kontakt treten, z. B. als Antragstellerin oder Antragsteller oder in einem 
Vertragsverhältnis mit der BImA als öffentliche Stelle stehen. Dies gilt für jede Ihrer Kon-
taktaufnahmen, sei es, dass Sie schriftlich oder mündlich mit der BImA in Kontakt treten, 
ein Online-Formular ausfüllen oder sich per E-Mail oder telefonisch an die BImA wenden,  

 Sie einen Antrag stellen oder einen Vertrag mit der BImA abschließen, 

 Sie andere Geschäftsbeziehungen mit der BImA eingehen, z. B. wenn Sie gegenüber der 
BImA Dienstleistungen erbringen oder Dienstleistungen der BImA in Anspruch nehmen, 

 Sie Informationen oder Auskünfte von der BImA anfordern. 

1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen können Sie sich wenden? 

1.1. Verantwortliche für die Datenverarbeitung ist die 

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
Ellerstraße 56 
53119 Bonn 
Telefon: +49 (0) 228 37787-0 
E-Mail: info@bundesimmobilien.de 
De-Mail: poststelle@bundesimmobilien.de-mail.de 
Internet: www.bundesimmobilien.de 

1.2. Sie können sich auch an die Datenschutzbeauftragte der BImA wenden 

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
Datenschutzbeauftragte 
Frau Beate Schmidt 
Ellerstraße 56 
53119 Bonn 
E-Mail: datenschutz@bundesimmobilien.de 

2. Auf welchen Rechtsgrundlagen und zu welchen Zwecken verarbeiten wir Ihre personen-

bezogenen Daten? 

Die BImA verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten im Einklang mit den Bestimmungen der EU-
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO), dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und den spe-
zialgesetzlichen Regelungen, mit denen der BImA Aufgaben als öffentliche Stelle übertragen wur-
den. Die Erforderlichkeit zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten kann sich aus folgen-
den gesetzlichen Grundlagen ergeben: 
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2.1. Die Verarbeitung ist erforderlich zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der die 

BImA unterliegt (Artikel 6 Abs. 1 c DS-GVO i. V. m. § 3 BDSG), oder für die Wahrneh-

mung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt (Artikel 6 Abs. 1 e DS-GVO i. V. 

m. § 3 BDSG)  

Die BImA nimmt aufgrund diverser gesetzlicher Zuweisungen oder aufsichtsbehördlicher Vorgaben 
Aufgaben als öffentliche Stelle wahr. Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben kann die BImA Ver-
träge schließen. Zur Durchführung dieser Verträge bzw. von vorvertraglichen Maßnahmen kann 
die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erforderlich sein.  

2.2. Die Verarbeitung ist erforderlich im Rahmen der Interessenabwägung (Artikel 6 Abs. 1 f 

DS-GVO i. V. m. § 3 BDSG) 

Soweit erforderlich, verarbeitet die BImA Ihre Daten über die eigentliche Erfüllung des Vertrages 
hinaus zur Wahrung ihrer berechtigten Interessen oder der Interessen Dritter. Beispiel: Konsultati-
on von Auskunfteien (z. B. Schufa) zur Ermittlung Ihrer Bonität. 

3. Welche personenbezogenen Daten verarbeitet die BImA von Ihnen? 

Folgende Kategorien von personenbezogenen Daten werden in Abhängigkeit von der Ge-

schäftsbeziehung erhoben und verarbeitet 

Name Vorname, Nachname, Titel 

Kontaktdaten E-Mail-Adresse, Anschrift, Telefonnummer, Faxnummer, De-Mail-Adresse, 

Organisationszugehörigkeit 

Kontodaten Bankverbindung, Verwendungszweck 

Vermögensverhältnisse Bonität, Einkommen, Schulden, Zahlungsverpflichtungen, Unterhaltsver-

pflichtungen, Auskunfteien (z. B. Schufa-Auskunft), … 

Identifikationsdaten Personalausweis 

Sächliche Daten Sämtliche sächliche Daten, die die BImA für die Leistungserbringung von 

Ihnen benötigt, z. B. Ihre Anfragen oder die unterzeichneten Verträge 

4. Wer bekommt Ihre Daten? 

4.1. Innerhalb der BImA 

Innerhalb der BImA erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Durchführung 
ihrer Aufgaben und zur Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten benötigen. 

4.2. Außerhalb der BImA 

Ihre personenbezogenen Daten darf die BImA nur offenlegen, wenn gesetzliche Bestimmungen 
dies gebieten oder dies zur Vertragserfüllung erforderlich ist.  

Als Empfängerinnen und Empfänger kommen in Abhängigkeit von der Geschäftsbeziehung bzw. 
zur Erfüllung des Vertrages z. B. in Betracht: 

 Jahresabschlussprüfer und Steuerberater 

 Anwaltskanzleien und Notariate 
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 Auftragsverarbeiterinnen und Auftragsverarbeiter 

 Handwerker und Fachbetriebe, 

 Nutzer von BImA Flächen, sofern ihre Daten im Zusammenhang mit dem Aufenthalt auf 
dem Gelände bestehen (z. B. Betretungs-/Haftungsrechte im Rahmen von Mitbenutzungs-
verhältnissen) 

 In besonderen Fällen (z. B. Aufenthalt auf militärisch genutzten Flächen der Gaststreitkräf-
te) werden ihre Daten an Drittländer, auch außerhalb der EU übermittelt und entsprechend 
deren Bestimmungen verarbeitet. 

5. Wie lange werden Ihre Daten gespeichert? 

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten, solange es für die Erfüllung unse-
rer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Sind die Daten für die Erfüllung vertrag-
licher oder gesetzlicher Pflichten nicht mehr erforderlich, werden diese regelmäßig gelöscht, es sei 
denn, ihre - befristete - Speicherung ist erforderlich, zum Beispiel zur 

 Erfüllung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten gemäß dem Handelsge-
setzbuch und der Abgabenordnung. Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung be-
tragen zwei bis zehn Jahre. 

 Erfüllung der Aufbewahrungsbestimmungen der Bundesfinanzverwaltung. Dort sind Fristen 
von regelmäßig 5 Jahren, in bestimmten Fällen bis zu 30 Jahren, vorgesehen. 

6. Welche Datenschutzrechte haben Sie? 

Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO, das Recht auf Be-
richtigung nach Artikel 16 DS-GVO, das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO, das Recht 
auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO, das Recht auf Widerspruch aus 
Artikel 21 DS-GVO sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit aus Artikel 20 DS-GVO. Beim Aus-
kunftsrecht und beim Löschungsrecht gelten die Einschränkungen nach §§ 34 und 35 BDSG. 

Eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten können Sie jederzeit uns 
gegenüber widerrufen. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die vor der 
Geltung der DS-GVO, also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenüber erteilt worden sind. Bitte beach-
ten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt 
sind, sind davon nicht betroffen. 

Bitte wenden Sie sich zur Wahrnehmung Ihrer Datenschutzrechte an uns. Sie finden unsere Kon-
taktdaten unter Punkt 1.1.  

Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde (Artikel 77 
DS-GVO i. V. m § 19 BDSG). Die für die BImA zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist die 
Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Husarenstraße 30, 53117 
Bonn, Telefon: +49 (0) 228 997799-0, Fax: +49 (0) 228 997799-5550, E-Mail: poststel-
le@bfdi.bund.de. 

7. Gibt es für Sie eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten? 

Sie müssen uns diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die einer gesetzlichen Über-
mittlungs- oder Mitwirkungspflicht unterfallen oder für einen Vertragsabschluss erforderlich sind. 
Ohne diese Daten werden wir in der Regel den Antrag oder den Abschluss des Vertrages ableh-
nen müssen oder einen bestehenden Vertrag nicht mehr durchführen und ggf. beenden müssen. 
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8. In einigen Fällen sind wir verpflichtet, bestimmte personenbezogene Daten zu erheben 

In bestimmten Rechtsgeschäften besteht die gesetzliche Pflicht, Sie mit Hilfe Ihrer Ausweisdoku-
mente zu identifizieren, bevor die BImA einen Vertrag mit Ihnen abschließt. Dabei werden Ihre 
Name, Geburtsort und -datum, Staatsangehörigkeit, Anschrift und Ausweisdaten erhoben und 
festgehalten. Wenn Sie der BImA diese notwendigen Informationen und Unterlagen nicht zur Ver-
fügung stellen, darf die BImA in diesen Fällen keinen Vertrag mit Ihnen abschließen. 

9. Information über Ihr Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit 
gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 
Abs. 1 f DS-GVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Wi-
derspruch einzulegen. Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten 
nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbei-
tung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung 
dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 


